
 
Der Landtag von Niederösterreich hat am .......................................................... 

beschlossen: 

 

 

Änderung des NÖ Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetzes 1976 

(GVBG-Novelle 2004) 

 

 

Artikel I 

 

Das NÖ Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz 1976, LGBl. 2420, wird wie folgt geändert: 

 

 

1. Dem § 4 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 

 

„Der Vertragsbedienstete kann, wenn es im Interesse des Dienstes notwendig ist, auf 

einen anderen Dienstposten versetzt werden.“ 

 

 

2. Dem § 4 wird folgender Abs. 8 angefügt: 

 

„(8) Der Vertragsbedienstete hat alle für das Dienstverhältnis bedeutsamen Umstände 

innerhalb eines Monats anzuzeigen. Der Anzeigepflicht unterliegen insbesondere der 

Wechsel der Wohnung, die Änderung des Familienstandes, jede Veränderung seiner 

Staatsbürgerschaft oder Staatsangehörigkeit, der Nachweis der Begünstigung nach 

§ 14 Abs. 1 oder 2 des Behinderteneinstellungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1970 in der 

Fassung BGBl. I Nr. 71/2003, sowie alle Tatsachen, die für den Anfall, die Änderung 

oder die Einstellung der Kinderzulage erheblich sind.“ 

 

 

3. Im § 14 wird das Zitat „§§ 16 und 19“ durch folgendes Zitat ersetzt: „§§ 4, 16 und 19“. 
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4. Dem § 46b wird folgender Abs. 4 angefügt: 

 

„(4) Der Leiter der Musikschule hat spätestens drei Jahre nach der Betrauung mit 

diesem Dienstposten eine Ausbildung erfolgreich zu absolvieren. Diese Ausbildung soll 

der Vermittlung von pädagogischen und bildungspolitischen Grundsätzen und 

einschlägiger gesetzlicher Grundlagen sowie grundlegender Kenntnisse von Arbeits- 

und Führungsstilen dienen. Die Vorschriften über den Umfang und Dauer der 

Ausbildung, den Lehrplan, die Anrechenbarkeit von Aus- und Fortbildungen und die 

Abschlussarbeit anlässlich der Ausbildung werden durch Verordnung der 

Landesregierung bestimmt. Der Gemeinderat kann bei längerer Krankheit, Entfall der 

Ausbildungsveranstaltung oder anderen triftigen Gründen die Frist über Ansuchen des 

Leiters der Musikschule um höchstens zwei Jahre verlängern.“ 

 

 

5. Im § 46d lauten die Abs.2 bis 4: 

 

„(2) Als Aufnahmeerfordernisse für die Entlohnungsgruppe ms1 sind vorgesehen: 

1. die erfolgreiche Absolvierung des Unterrichtsfaches Instrumentalmusikerziehung 

des Lehramtsstudiums oder 

2. der Abschluss  

a) des Diplomstudiums der Studienrichtung Instrumental-(Gesangs-)pädagogik 

oder Musik- und Bewegungserziehung oder 

b) des Bakkalaureats- und Magisterstudiums der Studienrichtung Instrumental-

(Gesangs-)pädagogik oder Musik- und Bewegungserziehung oder 

3. der Abschluss  

a) des ersten Studienabschnittes des Diplomstudiums der Studienrichtung 

Instrumental-(Gesangs-)pädagogik oder der Abschluss des 

Bakkalaureatsstudiums der Studienrichtung Instrumental-

(Gesangs-)pädagogik  

und  

b) des ersten Studienabschnittes einer anderen nichtpädagogischen, 

künstlerischen Studienrichtung (Konzertfach) oder der Abschluss des 

Bakkalaureatsstudiums einer anderen nichtpädagogischen, künstlerischen 

Studienrichtung (Konzertfach) oder 
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4. der Abschluss  

a) des jeweils ersten Studienabschnittes zweier Diplomstudien der 

Studienrichtung der Instrumental-(Gesangs-)pädagogik oder  

b) zweier Bakkalaureatsstudien der Studienrichtung Instrumental-

(Gesangs-)pädagogik oder 

c) des ersten Studienabschnittes des Diplomstudiums der Studienrichtung 

Instrumental-(Gesangs-)pädagogik und der Abschluss des ersten 

Studienabschnittes des Diplomstudiums oder des Bakkalaureatsstudiums 

der Studienrichtung Musik- und Bewegungserziehung oder 

d) des ersten Studienabschnittes des Diplomstudiums der Studienrichtung 

Musik- und Bewegungserziehung und der Abschluss des ersten 

Studienabschnittes des Diplomstudiums oder des Bakkalaureatsstudiums 

der Studienrichtung Instrumental-(Gesangs-)pädagogik oder 

5. der Abschluss  

a) des ersten Studienabschnittes des Diplomstudiums oder der Abschluss des 

Bakkalaureatsstudiums der Studienrichtung Instrumental-

(Gesangs-)pädagogik  

und 

b) die erfolgreiche Absolvierung des Unterrichtsfaches Musikerziehung des 

Lehramtsstudiums. 

 

(3) Als Aufnahmeerfordernisse für die Entlohnungsgruppe ms2 sind vorgesehen: 

1. der Abschluss  

a) des ersten Studienabschnittes des Diplomstudiums der Studienrichtung 

Instrumental-(Gesangs-)pädagogik oder der Studienrichtung Musik- und 

Bewegungserziehung oder  

b) des Bakkalaureatsstudiums der Studienrichtung Instrumental-

(Gesangs-)pädagogik oder der Studienrichtung Musik- und 

Bewegungserziehung oder 

2. die erfolgreiche Absolvierung des Unterrichtsfaches Musikerziehung des 

Lehramtsstudiums oder 
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3. der Abschluss  

a) des Diplomstudiums einer nichtpädagogischen, künstlerischen 

Studienrichtung (Konzertfach) oder  

b) des Bakkalaureats- und Magisterstudiums einer nichtpädagogischen, 

künstlerischen Studienrichtung (Konzertfach) oder 

4. der Abschluss des Diplomstudiums der Studienrichtung Musiktherapie  

5. der Abschluss des Studiums Tanzpädagogik an einem Konservatorium mit 

Öffentlichkeitsrecht oder 

6. der Abschluss des Studiums Ballett an einem Konservatorium mit 

Öffentlichkeitsrecht oder die erfolgreiche Absolvierung der 

Bundestheaterballettschule. 

 

(4) Als Aufnahmeerfordernisse für die Entlohnungsgruppe ms3 sind vorgesehen: 

1. der Abschluss  

a) des ersten Studienabschnittes einer nichtpädagogischen, künstlerischen 

Studienrichtung (Konzertfach) oder  

b) des Bakkalaureatsstudiums einer nichtpädagogischen, künstlerischen 

Studienrichtung (Konzertfach) oder 

2. der Abschluss  

a) des Diplomstudiums Katholische und Evangelische Kirchenmusik oder  

b) des Bakkalaureats- und Magisterstudiums der Studienrichtung Katholische 

Kirchenmusik oder der Studienrichtung Evangelische Kirchenmusik oder 

3. der Abschluss  

a) des Diplomstudiums des Lehramtes an Volksschulen oder Sonderschulen an 

einer Pädagogischen Akademie oder  

b) des Diplomstudiums des Lehramtes an Hauptschulen, wenn als zweites 

Studienfach Musikerziehung oder Instrumentalmusikerziehung 

abgeschlossen wurde oder 

4. der Abschluss eines Tanz- oder Ballettgymnasiums oder 

5. der Abschluss  

a) eines facheinschlägigen Lehrgangs (Elementarmusikerziehung, Volksmusik, 

Instrumente wie Gambe, etc.) an einem Konservatorium oder einer 

Universität oder  

b) eines facheinschlägigen Kurzstudiums an einer Universität oder 
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6. eine mindestens sechsjährige erfolgreiche Verwendung als Musikschullehrer 

einer Gemeinde oder eines Gemeindeverbandes in Niederösterreich in der 

Entlohnungsgruppe ms4, wenn die erfolgreiche Ablegung des dreijährigen 

Kurses des NÖ Musikschulwerkes (Lehrgang C) nachgewiesen wird.“ 

 

 

6. § 46h Abs. 1 Z. 1 und 2 lauten: 

 

„1. Zeiten gemäß Abs. 2 zur Gänze, 

 2. Zeiten eines Sonderurlaubes, der für die Vorrückung in höhere Bezüge zur  

     Hälfte wirksam war, zur Hälfte und“ 

 

6a. § 46h Abs. 6 und 7 erhalten die Bezeichnung Abs. 7 und 8. Folgender Abs. 6 (neu) 

wird eingefügt: 

„(6) Soweit Abs. 2 zur Berücksichtigung von Dienstzeiten auch die Zurücklegung bei 

einer Einrichtung in einem EU- oder EWR-Mitgliedstaates vorsieht, sind diese Zeiten 

auch dann nach Abs. 2 Z. 1 oder 2 für den Stichtag zu berücksichtigen, wenn sie 

1. nach dem 31. Dezember 1979 bei einer vergleichbaren Einrichtung des Staates 

zurückgelegt worden sind, mit dem das Assoziierungsabkommen vom 

29. Dezember 1964, 1229/1964, geschlossen worden ist, oder 

2. nach dem 1. Juni 2002 in der Schweiz (Abkommen zwischen der Europäischen 

Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft andererseits über die Freizügigkeit, BGBl. III Nr. 133/2002) 

bei einer vergleichbaren Einrichtung des Staates zurückgelegt worden sind.“ 

 

 

7. In der Anlage B wird nach dem Punkt 20. (Übergangsbestimmungen zur GVBG-

Novelle 2003, LGBl. 2420-45) folgender Punkt 21. angefügt: 

 

„21. Übergangsbestimmungen zur GVBG-Novelle 2004, LGBl. 2420-46 

 

(1) Leiter von Musikschulen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Novelle 

bereits bestellt waren, können vom Bürgermeister verpflichtet werden eine Ausbildung 

gemäß § 46b Abs. 4 zu absolvieren, wenn es unter Berücksichtigung der künftigen 

Dienstlaufbahn und des Lebensalters des Leiters der Musikschule im 
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Gemeindeinteresse liegt und der Leiter der Musikschule eine gleichartige Ausbildung 

nicht vorweisen kann. 

 

(2) Weist ein Musikschullehrer, auf dessen Dienstverhältnis die Bestimmungen des 

III. Abschnittes in der ab 1. September 1999 geltenden Fassung anzuwenden sind, 

Vordienstzeiten gemäß § 46h Abs. 6 Z. 1 und 2 auf, die noch nicht nach einer anderen 

Bestimmung bei Ermittlung des Stichtages besonders berücksichtigt worden sind, ist 

auf seinen Antrag der Stichtag entsprechend zu verbessern. Anträge sind 

rechtswirksam, wenn sie vor Ablauf des 31. Dezember 2005 gestellt werden. Eine 

Verbesserung des Stichtages wird rückwirkend mit dem Beginn des 

Dienstverhältnisses bzw. mit Wirksamkeit des Erneuerungsvertrages nach den 

Übergangsbestimmungen zur GVBG-Novelle LGBl. 2420-38, frühestens jedoch  

1. im Falle des Abs. 6 Z. 1 mit 1. September 1999, 

2. im Falle des Abs. 6 Z. 2 mit 1. Juni 2002 

wirksam.“ 

 

 

Artikel II 

 

Artikel I Z. 5 tritt am 1. September 2005 in Kraft. 


